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1. 1. ProblemstellungProblemstellung
Kapitalabgrenzung im IFRS-Abschluss: 

Gesellschaftsrechtliches Eigenkapital von Kapitalgesellschaften ist bilanzielles Eigenkapital; 
Gesellschaftsrechtliches Eigenkapital von Nicht-Kapitalgesellschaften indes nicht.

Grund: Das IFRS-Eigenkapitalkriterium ist die Dauerhaftigkeit der Kapitalüberlassung. 
Nicht-Kapitalgesellschaften haben indes ein gesetzlich nicht ausschließbares
Kündigungsrecht.  

Für Nicht-Kapitalgesellschaften resultieren aus der „Umwidmung“ des gesell.rechtl.
Eigenkapitals in Fremdkapital des IFRS-Abschlusses erhebliche ökonomische 
Folgeprobleme:

Schlechteres Rating,
Kreditversagung,
Höhere (Fremd-)Kapitalkosten,
….

Diskrepanz der Kapitalklassifikation wurde auch dem IASB durch die verstärkte 
Anwendung der IFRS-Rechnungslegung von Nicht-Kapitalgesellschaften deutlich.

Daher veröffentlichte der IASB im Juni 2006 einen Exposure Draft (ED) zum IAS 32.
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2. 2. Die Kapitalabgrenzungssystematik des IAS 32 bzw. ED IAS 32Die Kapitalabgrenzungssystematik des IAS 32 bzw. ED IAS 32

Auswirkungen auf die betrachteten Unternehmensformen:

Ergebnis: Viele Nicht-Kapitalgesellschaften müssen ihr gesellsch.recht. 
Eigenkapital weiterhin im IFRS-Abschluss als Fremdkapital ausweisen!
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3. 3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (1)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (1)

Abhängig vom Beschluss 
eines Unternehmensorgans

Unabhängig vom Beschluss, 
sondern einzelvertraglicher 

Anspruch

Keine oder Ausstiegs-
möglichkeit abhängig vom 
Beschluss der Anteilseigner 

Unabhängig vom Beschluss; 
sondern einzelvertraglicher 

Anspruch

Bei Auflösung der Gesellschaft 
haben die Eigen-kapitalgeber
einen Anspruch auf den Wert 
des Unternehmens, der nach der 
Begleichung der Verbind-
lichkeiten verbleibt. 
Entscheidendes Kriterium ist 
die allgemeine Nachrangigkeit
für jedes einzelne Finanzin-
strument gegenüber den 
Gläubigern, nicht die Letzt-
rangigkeit: 
Die Nachrangigkeit muss somit 
gegenüber jenen Kapitalgebern 
bestehen, die mindestens eine 
der übrigen Eigenkapitalgeber-
anforderungen nicht erfüllen.

(Analog zum IAS 32, 
Modifizierung des ED IAS 32)

Bei kumulativer Erfüllung: Eigenkapitalklassifikation des Finanzinstruments

Der Ausstieg eines 
Eigenkapitalgebers, der sein 
Kapital grds. unbefristet 
überlässt, ist nur unter 
restriktiven Bedingungen 
möglich, und zwar zu einem 
Wert, der den fair value seines 
Anteils nicht übersteigt:
(1) Der Kapitalabzug steht 
unter der Bedingung einer 
bspw. zweijährigen Kündi-
gungs- bzw. Nachhaftungs-
frist.
(2) Die Fortführung der 
Gesellschaft darf durch den 
Kapitalabzug nicht gefährdet 
werden.

(Modifizierung und 
Ergänzung des ED IAS 32)

Ein Anspruch entsteht 
erfolgsabhängig und zwar 
maximal in Höhe des Jahres-
ergebnisses. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass 
(1) frühere Verluste und 
thesaurierte Gewinne gegen-
gerechnet werden sowie
(2) die Fortführung der 
Gesellschaft durch die 
Vergütung nicht gefährdet 
werden darf.

(Ungeregelter Bereich: 
Ergänzung des IAS 32)

Die Höhe und Variabilität 
der Vergütung sind irrelevant, 
da sie im freien Ermessen der 
Unternehmung stehen und 
infolgedessen keine Zahlungs-
verpflichtung im Sinne von 
IAS 32 darstellen.

(Analog zum IAS 32.17)

Die Gesellschaft hat keine 
Rücknahmeverpflichtung (bei 
Kapitalgesellschaften) oder bei 
einer Rücknahmeverpflichtung 
besteht (bei Nicht-Kapital-
gesellschaften) ein uneinge-
schränktes Rücknahmeableh-
nungsrecht für Geschäftsan-
teile, so dass keine vertragliche 
Verpflichtung zur Übertragung 
von flüssigen Mitteln vorliegt.

(Analog zum IAS 32 
bzw. IFRIC 2.7)

III. Zahlungsanspruch bei 
Liquidation der Gesellschaft

I. Laufende Zahlungs-
ansprüche (aus Vergütung) 

II. Zahlungsanspruch aufgrund 
einer Kündigungsmöglichkeit 

im Fortführungsfall

Risiko in Form von unsicheren 
Zahlungsansprüchen

Entweder                                   Oder                 Entweder                                  Oder

Erfüllt                                                             Erfüllt                                                             Erfüllt
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3.3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (2)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (2)

III. Zahlungsanspruch 
bei Liquidation der 

Gesellschaft

I. Laufende Zahlungsansprüche 
(aus Vergütung) 

II. Zahlungsanspruch aufgrund 
einer Kündigungsmöglichkeit im 

Fortführungsfall

Risiko in Form von unsicheren 
Zahlungsansprüchen

Abhängig vom 
Beschluss eines 

Unternehmensorgans

Unabhängig vom 
Beschluss, sondern 
einzelvertraglicher 

Anspruch

Keine oder Ausstiegs-
möglichkeit abhängig 

vom Beschluss der 
Anteilseigner 

Unabhängig vom 
Beschluss; sondern 
einzelvertraglicher 

Anspruch

Entweder                                                     Oder                            Entweder                           Oder
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3. 3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (3)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (3)

Abhängig vom Beschluss 
eines Unternehmensorgans

Unabhängig vom Beschluss, 
sondern einzelvertraglicher 

Anspruch

Keine oder Ausstiegs-
möglichkeit abhängig vom 
Beschluss der Anteilseigner 

Unabhängig vom Beschluss; 
sondern einzelvertraglicher 

Anspruch

Bei Auflösung der Gesellschaft 
haben die Eigenkapitalgeber 
einen Anspruch auf den Wert 
des Unternehmens, der nach der 
Begleichung der Verbind-
lichkeiten verbleibt. 
Entscheidendes Kriterium ist 
die allgemeine Nachrangigkeit
für jedes einzelne Finanzin-
strument gegenüber den 
Gläubigern, nicht die Letzt-
rangigkeit: 
Die Nachrangigkeit muss somit 
gegenüber jenen Kapitalgebern 
bestehen, die mindestens eine 
der übrigen Eigenkapitalgeber-
anforderungen nicht erfüllen.

(Analog zum IAS 32, 
Modifizierung des ED IAS 32)

Bei kumulativer Erfüllung: Eigenkapitalklassifikation des Finanzinstruments

Der Ausstieg eines 
Eigenkapitalgebers, der sein 
Kapital grds. unbefristet 
überlässt, ist nur unter 
restriktiven Bedingungen 
möglich, und zwar zu einem 
Wert, der den fair value seines 
Anteils nicht übersteigt:
(1) Der Kapitalabzug steht 
unter der Bedingung einer 
bspw. zweijährigen Kündi-
gungs- bzw. Nachhaftungs-
frist.
(2) Die Fortführung der 
Gesellschaft darf durch den 
Kapitalabzug nicht gefährdet 
werden.

(Modifizierung und 
Ergänzung des ED IAS 32)

Ein Anspruch entsteht 
erfolgsabhängig und zwar 
maximal in Höhe des Jahres-
ergebnisses. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass 
(1) frühere Verluste und 
thesaurierte Gewinne gegen-
gerechnet werden sowie
(2) die Fortführung der 
Gesellschaft durch die 
Vergütung nicht gefährdet 
werden darf.

(Ungeregelter Bereich: 
Ergänzung des IAS 32)

Die Höhe und Variabilität 
der Vergütung sind irrelevant, 
da sie im freien Ermessen der 
Unternehmung stehen und 
infolgedessen keine Zahlungs-
verpflichtung im Sinne von 
IAS 32 darstellen.

(Analog zum IAS 32.17)

Die Gesellschaft hat keine 
Rücknahmeverpflichtung (bei 
Kapitalgesellschaften) oder bei 
einer Rücknahmeverpflichtung 
besteht (bei Nicht-Kapital-
gesellschaften) ein uneinge-
schränktes Rücknahmeableh-
nungsrecht für Geschäftsan-
teile, so dass keine vertragliche 
Verpflichtung zur Übertragung 
von flüssigen Mitteln vorliegt.

(Analog zum IAS 32 
bzw. IFRIC 2.7)

III. Zahlungsanspruch bei 
Liquidation der Gesellschaft

I. Laufende Zahlungs-
ansprüche (aus Vergütung) 

II. Zahlungsanspruch aufgrund 
einer Kündigungsmöglichkeit 

im Fortführungsfall

Risiko in Form von unsicheren 
Zahlungsansprüchen

Entweder                                   Oder                 Entweder                                  Oder

Erfüllt                                                             Erfüllt                                                             Erfüllt
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3.3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (4)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (4)

I. Laufende Zahlungsansprüche 
(aus Vergütung)

Abhängig vom Beschluss eines 
Unternehmensorgans

Unabhängig vom Beschluss, sondern 
einzelvertraglicher Anspruch

Die Höhe und Variabilität der Vergütung sind 
irrelevant, da sie im freien Ermessen der 
Unternehmung stehen und infolgedessen keine 
Zahlungsverpflichtung im Sinne von IAS 32 
darstellen.

(Analog zum IAS 32.17)

Ein Anspruch entsteht erfolgsabhängig und zwar 
maximal in Höhe des Jahresergebnisses. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass 

(1) frühere Verluste und thesaurierte Gewinne 
gegengerechnet werden sowie

(2) die Fortführung der Gesellschaft durch die 
Vergütung nicht gefährdet werden darf.

(Ungeregelter Bereich: Ergänzung des IAS 32)

Risiko in Form von unsicheren 
Zahlungsansprüchen

Entweder                                                        Oder

Erfüllt

Bei kumulativer Erfüllung: Eigenkapitalklassifikation des Finanzinstruments
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3. 3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (5)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (5)

Abhängig vom Beschluss 
eines Unternehmensorgans

Unabhängig vom Beschluss, 
sondern einzelvertraglicher 

Anspruch

Keine oder Ausstiegs-
möglichkeit abhängig vom  
Beschluss der Anteilseigner 

Unabhängig vom Beschluss; 
sondern einzelvertraglicher 

Anspruch

Bei Auflösung der Gesellschaft 
haben die Eigenkapitalgeber 
einen Anspruch auf den Wert 
des Unternehmens, der nach der 
Begleichung der Verbind-
lichkeiten verbleibt. 
Entscheidendes Kriterium ist 
die allgemeine Nachrangigkeit
für jedes einzelne Finanzin-
strument gegenüber den 
Gläubigern, nicht die Letzt-
rangigkeit: 
Die Nachrangigkeit muss somit 
gegenüber jenen Kapitalgebern 
bestehen, die mindestens eine 
der übrigen Eigenkapitalgeber-
anforderungen nicht erfüllen.

(Analog zum IAS 32, 
Modifizierung des ED IAS 32)

Bei kumulativer Erfüllung: Eigenkapitalklassifikation des Finanzinstruments

Der Ausstieg eines 
Eigenkapitalgebers, der sein 
Kapital grds. unbefristet 
überlässt, ist nur unter 
restriktiven Bedingungen 
möglich, und zwar zu einem 
Wert, der den fair value seines 
Anteils nicht übersteigt:
(1) Der Kapitalabzug steht 
unter der Bedingung einer 
bspw. zweijährigen Kündi-
gungs- bzw. Nachhaftungs-
frist.
(2) Die Fortführung der 
Gesellschaft darf durch den 
Kapitalabzug nicht gefährdet 
werden.

(Modifizierung und 
Ergänzung des ED IAS 32)

Ein Anspruch entsteht 
erfolgsabhängig und zwar 
maximal in Höhe des Jahres-
ergebnisses. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass 
(1) frühere Verluste und 
thesaurierte Gewinne gegen-
gerechnet werden sowie
(2) die Fortführung der 
Gesellschaft durch die 
Vergütung nicht gefährdet 
werden darf.

(Ungeregelter Bereich: 
Ergänzung des IAS 32)

Die Höhe und Variabilität 
der Vergütung sind irrelevant, 
da sie im freien Ermessen der 
Unternehmung stehen und 
infolgedessen keine Zahlungs-
verpflichtung im Sinne von 
IAS 32 darstellen.

(Analog zum IAS 32.17)

Die Gesellschaft hat keine 
Rücknahmeverpflichtung (bei 
Kapitalgesellschaften) oder bei 
einer Rücknahmeverpflichtung 
besteht (bei Nicht-Kapital-
gesellschaften) ein uneinge-
schränktes Rücknahmeableh-
nungsrecht für Geschäftsan-
teile, so dass keine vertrag-liche
Verpflichtung zur Übertragung 
von flüssigen Mitteln vorliegt.

(Analog zum IAS 32 
bzw. IFRIC 2.7)

III. Zahlungsanspruch bei 
Liquidation der Gesellschaft

I. Laufende Zahlungs-
ansprüche (aus Vergütung) 

II. Zahlungsanspruch aufgrund 
einer Kündigungsmöglichkeit 

im Fortführungsfall

Risiko in Form von unsicheren 
Zahlungsansprüchen

Entweder                                   Oder                 Entweder                                  Oder

Erfüllt                                                             Erfüllt                                                             Erfüllt
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3.3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (6)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (6)

II. Zahlungsanspruch aufgrund einer 
Kündigungsmöglichkeit im 

Fortführungsfall

Unabhängig vom Beschluss; sondern 
einzelvertraglicher Anspruch

Der Ausstieg eines Eigenkapitalgebers, der sein 
Kapital grds. unbefristet überlässt, ist nur unter 
restriktiven Bedingungen möglich, und zwar zu einem 
Wert, der den fair value seines Anteils nicht 
übersteigt:
(1) Der Kapitalabzug steht unter der Bedingung 
einer bspw. zweijährigen Kündigungs- bzw. 
Nachhaftungsfrist.
(2) Die Fortführung der Gesellschaft darf durch 
den Kapitalabzug nicht gefährdet werden.

(Modifizierung und Ergänzung des ED IAS 32)

Risiko in Form von unsicheren 
Zahlungsansprüchen

Entweder                                                        Oder

Erfüllt

Bei kumulativer Erfüllung: Eigenkapitalklassifikation des Finanzinstruments

Die Gesellschaft hat keine Rücknahmeverpflichtung 
(bei Kapitalgesellschaften) oder bei einer 
Rücknahmeverpflichtung besteht (bei Nicht-
Kapitalgesellschaften) ein uneingeschränktes
Rücknahmeablehnungsrecht für Geschäftsanteile, so 
dass keine vertragliche Verpflichtung zur 
Übertragung von flüssigen Mitteln vorliegt.

(Analog zum IAS 32 
bzw. IFRIC 2.7)

Keine oder Ausstiegsmöglichkeit 
abhängig vom Beschluss der 

Anteilseigner
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3. 3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (7)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (7)

Abhängig vom Beschluss 
eines Unternehmensorgans

Unabhängig vom Beschluss, 
sondern einzelvertraglicher 

Anspruch

Keine oder Ausstiegs-
möglichkeit abhängig vom 
Beschluss der Anteilseigner 

Unabhängig vom Beschluss; 
sondern einzelvertraglicher 

Anspruch

Bei Auflösung der Gesellschaft 
haben die Eigenkapitalgeber 
einen Anspruch auf den Wert 
des Unternehmens, der nach der 
Begleichung der Verbind-
lichkeiten verbleibt. 
Entscheidendes Kriterium ist 
die allgemeine Nachrangigkeit
für jedes einzelne Finanzin-
strument gegenüber den 
Gläubigern, nicht die Letzt-
rangigkeit: 
Die Nachrangigkeit muss somit 
gegenüber jenen Kapitalgebern 
bestehen, die mindestens eine 
der übrigen Eigenkapitalgeber-
anforderungen nicht erfüllen.

(Analog zum IAS 32, 
Modifizierung des ED IAS 32)

Bei kumulativer Erfüllung: Eigenkapitalklassifikation des Finanzinstruments

Der Ausstieg eines 
Eigenkapitalgebers, der sein 
Kapital grds. unbefristet 
überlässt, ist nur unter 
restriktiven Bedingungen 
möglich, und zwar zu einem 
Wert, der den fair value seines 
Anteils nicht übersteigt:
(1) Der Kapitalabzug steht 
unter der Bedingung einer 
bspw. zweijährigen Kündi-
gungs- bzw. Nachhaftungs-
frist.
(2) Die Fortführung der 
Gesellschaft darf durch den 
Kapitalabzug nicht gefährdet 
werden.

(Modifizierung und 
Ergänzung des ED IAS 32)

Ein Anspruch entsteht 
erfolgsabhängig und zwar 
maximal in Höhe des Jahres-
ergebnisses. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass 
(1) frühere Verluste und 
thesaurierte Gewinne gegen-
gerechnet werden sowie
(2) die Fortführung der 
Gesellschaft durch die 
Vergütung nicht gefährdet 
werden darf.

(Ungeregelter Bereich: 
Ergänzung des IAS 32)

Die Höhe und Variabilität 
der Vergütung sind irrelevant, 
da sie im freien Ermessen der 
Unternehmung stehen und 
infolgedessen keine Zahlungs-
verpflichtung im Sinne von 
IAS 32 darstellen.

(Analog zum IAS 32.17)

Die Gesellschaft hat keine 
Rücknahmeverpflichtung (bei 
Kapitalgesellschaften) oder bei 
einer Rücknahmeverpflichtung 
besteht (bei Nicht-Kapital-
gesellschaften) ein uneinge-
schränktes Rücknahmeableh-
nungsrecht für Geschäftsan-
teile, so dass keine vertragliche 
Verpflichtung zur Übertragung 
von flüssigen Mitteln vorliegt.

(Analog zum IAS 32 
bzw. IFRIC 2.7)

III. Zahlungsanspruch bei 
Liquidation der Gesellschaft

I. Laufende Zahlungs-
ansprüche (aus Vergütung) 

II. Zahlungsanspruch aufgrund 
einer Kündigungsmöglichkeit 

im Fortführungsfall

Risiko in Form von unsicheren 
Zahlungsansprüchen

Entweder                                   Oder                 Entweder                                  Oder

Erfüllt                                                             Erfüllt                                                             Erfüllt
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3.3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (8)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (8)

III. Zahlungsanspruch bei Liquidation 
der Gesellschaft

Bei Auflösung der Gesellschaft haben die 
Eigenkapitalgeber einen Anspruch auf den Wert des 
Unternehmens, der nach der Begleichung der 
Verbindlichkeiten verbleibt. 
Entscheidendes Kriterium ist die allgemeine 
Nachrangigkeit für jedes einzelne Finanzinstrument 
gegenüber den Gläubigern, nicht die Letztrangigkeit: 
Die Nachrangigkeit muss somit gegenüber jenen 
Kapitalgebern bestehen, die mindestens eine der übrigen 
Eigenkapitalgeberanforderungen nicht erfüllen.

(Analog zum IAS 32, Modifizierung des ED IAS 32)

Risiko in Form von unsicheren 
Zahlungsansprüchen

Erfüllt

Bei kumulativer Erfüllung: Eigenkapitalklassifikation des Finanzinstruments
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3. 3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (9)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (9)

Abhängig vom kollektiven 
Beschluss eines 

Unternehmensorgans

Unabhängig vom Beschluss, 
sondern einzelvertraglicher 

Anspruch

Keine oder Ausstiegs-
möglichkeit abhängig vom 
Beschluss der Anteilseigner 

Unabhängig vom Beschluss; 
sondern vertraglicher 

Anspruch

Bei Auflösung der Gesellschaft 
haben die Eigenkapitalgeber 
einen Anspruch auf den Wert 
des Unternehmens, der nach der 
Begleichung der Verbind-
lichkeiten verbleibt. 
Entscheidendes Kriterium ist 
die allgemeine Nachrangigkeit
für jedes einzelne Finanzin-
strument gegenüber den 
Gläubigern, nicht die Letzt-
rangigkeit: 
Die Nachrangigkeit muss somit 
gegenüber jenen Kapitalgebern 
bestehen, die mindestens eine 
der übrigen Eigenkapitalgeber-
anforderungen nicht erfüllen.

(Analog zum IAS 32, 
Modifizierung des ED IAS 32)

Bei kumulativer Erfüllung: Eigenkapitalklassifikation des Finanzinstruments

Der Ausstieg eines 
Eigenkapitalgebers, der sein 
Kapital grds. unbefristet 
überlässt, ist nur unter 
restriktiven Bedingungen 
möglich, und zwar zu einem 
Wert, der den fair value seines 
Anteils nicht übersteigt:
(1) Der Kapitalabzug steht 
unter der Bedingung einer 
bspw. zweijährigen Kündi-
gungs- bzw. Nachhaftungs-
frist.
(2) Die Fortführung der 
Gesellschaft darf durch den 
Kapitalabzug nicht gefährdet 
werden.

(Modifizierung und 
Ergänzung des ED IAS 32)

Ein Anspruch entsteht 
erfolgsabhängig und zwar 
maximal in Höhe des Jahres-
ergebnisses. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass 
(1) frühere Verluste und 
thesaurierte Gewinne gegen-
gerechnet werden sowie
(2) die Fortführung der Gesel-
lschaft durch die Vergütung 
nicht gefährdet werden darf.

(Ungeregelter Bereich: 
Ergänzung des IAS 32)

Die Höhe und Variabilität 
der Vergütung sind irrelevant, 
da sie im freien Ermessen der 
Unternehmung stehen und 
infolgedessen keine Zahlungs-
verpflichtung im Sinne von 
IAS 32 darstellen.

(Analog zum IAS 32.17)

Die Gesellschaft hat keine 
Rücknahmeverpflichtung (bei 
Kapitalgesellschaften) oder bei 
einer Rücknahmeverpflichtung 
besteht (bei Nicht-Kapital-
gesellschaften) ein uneinge-
schränktes Rücknahmeableh-
nungsrecht für Geschäftsan-
teile, so dass keine vertragliche 
Verpflichtung zur Übertragung 
von flüssigen Mitteln vorliegt.

(Analog zum IAS 32 
bzw. IFRIC 2.7)

III. Zahlungsanspruch bei 
Liquidation der Gesellschaft

I. Laufende Zahlungs-
ansprüche (aus Vergütung) 

II. Zahlungsanspruch aufgrund 
einer Kündigungsmöglichkeit 

im Fortführungsfall

Risiko in Form von unsicheren 
Zahlungsansprüchen

Entweder                                   Oder                 Entweder                                  Oder

Erfüllt                                                             Erfüllt                                                             Erfüllt
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3.3. Ein Vorschlag fEin Vorschlag füür die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (10)r die Modifizierung der Kapitalabgrenzung nach IFRS (10)

Auswirkungen auf die betrachteten Unternehmensformen:

FK

FK

EK/FK

EK/FK

---

FK

---

FK

FK

FK

EK/FK

FK

IAS 32 + IFRIC 2

FK

FK

EK/FK

EK/FK

---

FK

---

FK

EK/FK

EK/FK

EK

EK/FK

ED IAS 32 + IFRIC 2

EK

EK

EK

EK

EK/FK

EK/FK

EK

EK

EK

EK

„de lege ferenda“-
Vorschlag

Frankreich

Deutschland

Stille 
Beteiligungen

Großbritannien

Spanien

Spanien

Frankreich

Deutschland

Personenhandels-
gesellschaften

Deutschland

Genossen-
schaften

Großbritannien

Großbritannien

Spanien

Frankreich

Gesellschaftsformen
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4.4. FazitFazit

IASB kann mit dem Exposure Draft IAS 32 einige Kritikpunkte ausräumen.

Gleichwohl ist ED IAS 32 in Einzelpunkten noch nicht ausreichend, um den IAS 32 so zu 
ergänzen, dass eine Eigenkapitalgebergerechte, rechtsformneutrale 
Kapitalabgrenzungssystematik auch für Nicht-Kapitalgesellschaften vorliegt.

Unser de lege ferenda-Vorschlag macht lediglich geringfügige Modifikationen von 
IAS 32 notwendig.

Vorteile im Vergleich zum ED IAS 32: 
Sachgerecht,
Rechtsformneutral, 
Keine Rechnungslegungsanomalien,
Ökonomisch richtige Beurteilung von Eigenkapital (Chancen/Risiken) und
Vergleichbarkeit von Eigenkapitalposten in IFRS-Abschlüssen verschiedener Rechtsformen.


